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OLG Dresden ,  16.8.2011 -  17 W 0694/11 

GBO § 29, BGB §§ 167, 171, 172 

Verwendbarkeit einer auf die „jeweiligen Angestellten des Notars“ lautenden Vollmacht 
im Grundbuchverfahren 

1. Eine Vollmacht, welche den nicht namentlich benannten „jeweiligen Angestellten des 
beurkundenden Notars“ erteilt worden ist, genügt für den formgerechten Vertretungsnachweis 
im Grundbuchverfahren gemäß § 29 Abs. 1 GBO, wenn der Notar bei Beurkundung der 
Eintragungserklärung die handelnde Person gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 10 Abs. 2 BeurkG als 
Angestellte bzw. Angestellten bezeichnet („Heute erschien meine Notariatsangestellte“; 
entgegen OLG Frankfurt, Beschluss vom 11. Oktober 2007, 20 W 150/07, DNotI-Report 2008, 
135). 

2. Für den Nachweis der Vertretungsmacht im Grundbuchverfahren kommt es im 
Zusammenhang mit einer Vollmacht nicht notwendigerweise darauf an, ob die 
Voraussetzungen des § 171 Abs. 1 BGB erfüllt sind. Entscheidend ist vielmehr der 
Erfahrungssatz, dass eine Vollmacht besteht, solange sie nicht in der Weise widerrufen worden 
ist, wie sie kundgegeben wurde.  

(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 

 


















